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Frage Nummer 39 
mit der dazu eingegangenen Antwort der Staatsregierung 

 

Abgeordneter 
Franz 
Bergmüller 
(AfD) 

Ich frage die Staatsregierung, wie definiert sie den Tatbestand 
der gastronomische Veranstaltungen, ohne dass die nach dem 
Gaststättengesetz erforderliche Gestattung oder Vollerlaubnis 
vorhanden sind, betrifft und landläufig als „Schwarzgastrono-
mie“ bezeichnet wird, wie viele derartige Verdachtsfälle sind 
der Staatsregierung in dieser Legislatur pro Jahr bekannt ge-
worden und in welchem Umfang wurden bei derartigen Fällen 
in dieser Legislatur Verfahren eingeleitet und/oder abgeschlos-
sen? 

Antwort des Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und 
Energie 

Die Staatsregierung macht sich keine der landläufigen Definitionen der „Schwarz-
gastronomie“ zu eigen. 

Grundsätzlich ist für gastronomische Veranstaltungen eine Erlaubnis oder Gestat-
tung nach Gaststättengesetz erforderlich. 

Für das Abhalten gastronomischer Veranstaltungen nach § 12 Gaststättengesetz, 
wie Vereinsfeiern, Schützenfeste, Schulbasare und Veranstaltungen von Pfarrge-
meinden ist eine gaststättenrechtliche Gestattung dann erforderlich, wenn alkoholi-
sche Getränke ausgeschenkt werden sollen. Wenn eine gastronomische Veranstal-
tung nach dem Gaststättengesetz erlaubnis- oder gestattungspflichtig ist und trotz 
fehlender Erlaubnis/Gestattung durchgeführt wird bzw. werden soll, erfolgt durch 
die zuständige Behörde eine Untersagungsverfügung. 

Daher sind dem Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie 
keine Verdachtsfälle bekannt. Für den Vollzug gaststättenrechtlicher Vorschriften 
sind die Kreisverwaltungsbehörden oder die Gemeinden zuständig, § 1 Abs. 1, 2 
BayGastV. 

 


